
Schulgeldtarif 
– neue Fassung ab Oktober 2011 -

ANLAGE 1 ZUR SCHULGELDORDNUNG:
(Pkt. 5 der Schulgeldordnung)
(gültig ab 01.10.2011)

Jahresbeitrag monatlich
Klassenunterricht (Grundfächer) (5.1)

 -  Musikalische Früherziehung (4 - 6jährige) 360,00 Euro 30,00 Euro
    75 Minuten

 -  Musikalische Grundausbildung (6 - 8jährige) 360,00 Euro 30,00 Euro
    75 Minuten

-  „Ikarus“ – das Instrumentenkarussell (6 – 10jährige) 444,00 Euro 37,00 Euro
     45 Minuten (Gruppe bis 7 Schüler)

TARIF FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER BIS 21 JAHRE:

Instrumentaler und vokaler Gruppenunterricht (5.2)

-  Elementarer Großgruppenunterricht (5 - 10 SchülerInnen) 276,00 Euro 23,00 Euro
    45 Minuten

-  Kleingruppenunterricht (2 - 4 SchülerInnen) 636,00 Euro 53,00 Euro
    45 Minuten

Instrumentaler und vokaler Einzelunterricht (5.3)

-  45 Minuten 1044,00 Euro 87,00 Euro

-  30 Minuten 756,00 Euro 63,00 Euro

Ensemble- und Ergänzungsfächer (5.4)

 -  Ensemblefächer 126,00 Euro 10,50 Euro
     (Sing- und Spielgruppen, Chor, Orchester, 
     Kammermusik, Jazz u.a.)

 -  Ergänzungsfächer 150,00 Euro 12,50 Euro
     (musiktheoretische Fächer u.a.) 

Bei Belegung eines Unterrichtsfaches im instrumentalen und
vokalen Gruppen- und Einzelunterricht ist die Teilnahme im
Ensemble- und Ergänzungsfachunterricht              kostenfrei.

TARIF FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER AB 21 JAHRE:

Instrumentaler und vokaler Gruppenunterricht (5.2)

-  Elementarer Großgruppenunterricht (5 - 10 SchülerInnen) 300,00 Euro 25,00 Euro
   45 Minuten

-  Kleingruppenunterricht (2 - 4 SchülerInnen) 696,00 Euro 58,00 Euro
    45 Minuten



Instrumentaler und vokaler Einzelunterricht (5.3)

-  45 Minuten 1140,00 Euro 95,00 Euro

-  30 Minuten 828,00 Euro 69,00 Euro

Ensemble- und Ergänzungsfächer (5.4)

 -  Ensemblefächer 150,00 Euro 12,50 Euro
     (Sing- und Spielgruppen, Chor, Orchester, 
     Kammermusik, Jazz u.a.)

 -  Ergänzungsfächer 168,00 Euro 14,00 Euro
     (musiktheoretische Fächer u.a.) 

Bei Belegung eines Unterrichtsfaches im instrumentalen und
vokalen Gruppen- und Einzelunterricht ist die Teilnahme im
Ensemble- und Ergänzungsfachunterricht              kostenfrei.

Projekte / Kurse (5.5)

Für die Teilnahme an Projekten oder Kursen gelten gesonderte Gebühren.

Bearbeitungsentgelt

Für jede Anmeldung wird ein einmaliges Bearbeitungsentgelt in Höhe von   6,00 Euro   
erhoben

Instrumentenmiete

ANLAGE 2 ZUR SCHULGELDORDNUNG:
(Pkt. 8 der Schulgeldordnung)
(gültig ab 01.10.2000)

Die  Musikschule  stellt  im Rahmen  ihrer  Bestände  Leihinstrumente  zur  Verfügung.  Die  Höhe  der  Miete 
orientiert sich an der Höhe des Anschaffungspreises der Instrumente und wird wie folgt festgelegt:

Anschaffungspreis (Euro): mtl. Mietpreis (ermäßigt) mtl. Mietpreis
in den ersten 6 Monaten ab dem 7. Monat

bis 500,-- 6,10 Euro 10,20 Euro
501,-- bis 1.000,-- 8,20 Euro 12,80 Euro

1.001,-- bis 2.000,-- 10,20 Euro 15,30 Euro
2.001,-- bis 3.000,-- 12,80 Euro 20,50 Euro

               ab  3.001,-- 15,30 Euro 25,60 Euro


	Bearbeitungsentgelt

